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Wie Sie wissen, ist es in der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik der Schweiz in den vergangenen 
Jahren zu grossen Veränderungen gekommen.  In den Sozialwissenschaften hat sich zur Be-
zeichnung dieser Veränderungen der Begriff der sogenannt aktivierenden Sozialpolitik etab-
liert. Vielleicht skizziere ich am Anfang ganz kurz, was mit „aktivierender Sozialpolitik“ ge-
meint ist. 

- Es ist dies erstens eine Sozialpolitik, die davon ausgeht, dass Arbeitslosigkeit oder das An-
gewiesensein auf Sozialhilfe oder auf eine Rente der Invalidenversicherung nicht nur struktu-
relle Ursachen hat, sondern durch die Betroffenen selbst mit verschuldet ist.  

- Den Personen, die arbeitslos sind, eine Invalidenversicherung beziehen oder angewiesen auf 
finanzielle Unterstützung seitens der Sozialhilfe sind, wird also in gewisser Weise unterstellt, 
dass sie zu wenig aktiv sind, um in der Arbeitswelt wieder einen Platz zu finden oder für ihren 
Lebensunterhalt – soweit ihnen das möglich ist – selber aufzukommen. Und weil sie – so die 
Annahme – von sich aus zu wenig aktiv sind, bedürfen sie seitens des Staates einer „Aktivie-
rung“. Sie werden zu Objekten staatlicher Aktivierungsmassnahmen, indem sie beispielsweise 
in den Fokus des Früherkennungssystems der IV geraten oder indem sie durch das Sozialamt 
oder durch das RAV einem Beschäftigungsprogramm oder – im Falle von Jugendlichen – 
einem Motivationssemester zugewiesen werden. 

- Mit der aktivierenden Sozialpolitik ist also die Tendenz verbunden, die Bezügerinnen und 
Bezüger von Sozialleistungen unter einen Generalverdacht zu stellen: nämlich unter den Ver-
dacht, sich auf der sozialen Hängematte auszuruhen; gelegentlich sogar unter den Verdacht, 
im Grunde missbräuchlich die Leistungen der Arbeitslosenversicherung, der Sozialhilfe, oder 
der Invalidenversicherung in Anspruch zu nehmen. 

- Die Instrumente, die – ausgehend von diesem Verdacht – im Rahmen der aktivierenden So-
zialpolitik zum Einsatz kommen, besitzen eine doppelte Stossrichtung:  Sie sollen einerseits 
fördernd, und andererseits fordernd sein. Aktivierung soll also einerseits dadurch geschehen, 
dass die Bezügerinnen und Bezüger von Sozialleistungen gefördert werden: beispielsweise 
dadurch, dass man sie in einen Bewerbungskurs schickt, damit sie lernen, sich besser zu ver-
kaufen, oder auch dadurch, dass man ihnen eine Umschulung teilfinanziert oder dass man sie 
finanziell oder beraterisch beim Schritt in die berufliche Selbständigkeit unterstützt. Anderer-
seits soll Aktivierung aber auch dadurch zustande kommen, dass man die Bezügerinnen und 
Bezüger von Sozialleistungen fordert. Das wichtigste Instrument des „Forderns“ ist dabei die 
Androhung von Leistungskürzungen.  

- Mit der Einführung der aktivierenden Sozial- und Arbeitsmarktpolitik hat sich der Staat also 
weitreichende Möglichkeiten geschaffen, die Bezügerinnen und Bezüger von Sozialleistungen 
in ihrer Entscheidungsautonomie einzuschränken (oder zu beschneiden): Um die Leistungen, 
die ihnen gesetzlich zustehen, im vollen Umfang beziehen zu können, sind sie verpflichtet, 
sich in ihrem Verhalten an strikte Auflagen seitens des Staates zu halten. Sie müssen es über 
sich ergehen lassen, dass sie in ihrem Verhalten strikte kontrolliert zu werden: Sie müssen 
beim RAV beispielsweise regelmässig ein Kontrollblatt ausfüllen, auf dem sie ihre Bewer-
bungsaktivität nachweisen; sie müssen bereit sein, jede Arbeit, die als zumutbar gilt, anzu-
nehmen, oder sie müssen bereit sein, an einer Beschäftigungsmassnahme teilzunehmen, wenn 
diese durch des RAV, der IV oder der Sozialhilfe amtlich verfügt wurde.  
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- Wichtig erscheint, dass im Rahmen der aktivierenden Sozialpolitik fördernde und fordernde 
– man könne auch sagen, helfende und kontrollierende – Praktiken meistens parallel geschal-
tet werden. Daraus ergeben sich diverse Schwierigkeiten,  auf die ich hier allerdings nicht 
eingehen will. (Lasse ich mir von jemandem Hilfe anbieten, der mich gleichzeitig kontrol-
liert?)  

- Gerechtfertigt werden die tiefgreifenden Einschnitte in die Entscheidungsautonomie des 
Einzelnen, von denen ich vorhin geredet habe, durch das Argument, dass jeder und jede, die 
von den Einrichtungen des Sozialstaats eine Leistung bezieht, bereit sein müsse, hierfür eine 
Gegenleistung zu erbringen. Man kann sich hier fragen, ob dieses Argument tatsächlich auf-
geht. Beispielsweise ist es ja so, dass Arbeitslose, indem sie Versicherungsbeiträge bezahlen, 
diese Gegenleistung im Grunde immer schon erbracht haben – ich möchte allerdings auch auf 
diesen Punkt nicht weiter eingehen, sondern direkt zum Kern meines Vortrags kommen.  

Zuerst einmal kann man sich fragen, wer denn eigentlich die Akteure der aktivierenden Sozi-
alpolitik sind – und da fallen einem normalerweise zwei zentrale Akteure ein: 

Auf der einen Seite haben wir den Staat, der bestimmte Gesetze und Weisungen erlässt, und 
erwartet, dass sie umgesetzt und eingehalten werden. Und auf der anderen Seite haben wir die 
Betroffenen, die, wenn sie in ihrer schwierigen Situation überleben und die vollen Leistungen 
beziehen wollen, sich an die Auflagen und Bestimmungen halten müssen, die ihnen seitens 
der Funktionäre des Staates (also beispielsweise die RAV-Personalbeaterin, der Sozialarbeiter 
bei der Sozialhilfe oder die IV-Case-Managerin) mitgeteilt werden.   

Bei diesem Zwei-Akteure Modell gehen meines Erachtens zwei wichtige Dinge vergessen: 
Erstens übersieht das Modell – hier der Staat, dort die Betroffenen –dass diejenigen, die den 
gesetzlichen Aktivierungsauftrag ausführen und umsetzen, nicht einfach nur Abwickler und 
Sachbearbeiterinnen sind, sondern Professionelle mit einer spezifischen Professionsausbil-
dung – beispielsweise einer Professionsausbildung im Bereich der Sozialen Arbeit. Der Staat 
gibt gesetzlich zwar vor, dass das Handeln dieser Professionellen auf Aktivierung ausgerichtet 
sein soll, welche konkreten Mittel und Instrumente die Professionellen in ihrem Handeln zum 
Einsatz bringen, mit welcher Grundhaltung sie beispielsweise den Betroffenen begegnen, wie 
sie ihre Beratungstätigkeit ausgestalten, ob sie sich hierbei eher als Hilfeleister oder als Kon-
trolleure gebärden, überlässt der Staat ein Stück weit den Professionellen selbst. Er räumt ih-
nen also eine gewisse professionelle Handlungsautonomie ein. Die vom Staat bestellten Pro-
fessionellen besitzen in dem, was sie tun, gewisse Entscheidungsspielräume, die sie autonom 
nutzen können.  Dass diese Spielräume bestehen, kann man daran ersehen, dass man es auf 
dem RAV, dem Sozialamt oder der IV-Stelle mit höchst unterschiedlich arbeitenden Personen 
zu tun bekommen kann. Und zugleich würden alle diese Personen von sich sagen, dass sie 
ihre Arbeit im Sinne des Gesetzes ausüben.  

Das Zwei-Akteure-Modell, von dem ich oben geredet habe – hier der Staat,  dort die Betrof-
fenen – übersieht etwas Zweites: nebst den Professionellen, die direkt bei den Einrichtungen 
des Sozialstaats beschäftigt sind, gibt es noch eine weitere Gruppe von Professionellen, die 
sich an der Umsetzung der aktivierenden Sozialpolitik beteiligt. Es sind dies Personen, die in 
denjenigen Einrichtungen tätig sind, die den Aktivierungsauftrag direkt umsetzen: nämlich 
Personen, die ein Arbeitsintegrationsprogramm anbieten oder in einem Arbeitsintegrations-
programm als Professionelle tätig sind.  
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Wie nun diese Gruppe von Professionellen den Auftrag, aktivierend auf die ihnen zugewiese-
nen Personen einzuwirken, konkret umsetzt, haben Bettina Wyer, Alfred Schwendener und 
ich in den letzten drei Jahren untersucht. Wir haben das nicht so gemacht, dass wir einfach ein 
paar Fragebögen verschickt und am Schreibtisch dann statistisch ausgewertet haben. Stattdes-
sen sind wir zu den Programmen hingegangen, haben sowohl mit Programmteilnehmenden, 
als auch mit Professionellen ausführliche Gespräche geführt. Und diese Gespräche haben wir 
dann mittels aufwendiger, sogenannt hermeneutischer Verfahren detailliert ausgewertet.  

Dabei hat sich eines ganz wesentlich gezeigt: Die Unterschiede, was unter Aktivierung ver-
standen wird, was in den Programmen überhaupt geschieht, wie die fördernden und die for-
dernden Anteile der aktivierenden Sozialpolitik durch die Professionellen gewichtet werden, 
und welche Grundhaltungen gegenüber den Teilnehmenden im Alltag eingenommen wird, 
sind extrem gross. Ich habe, vorbereitend auf mein heutiges Referat, unsere zentralen For-
schungsbefunde auf einer Übersichtstabelle zur Darstellung zu bringen versucht.  

 

[Erläuterungen zur Übersichtstabelle im Anhang] 

 

Sie sehen hier: Wie unterscheiden aufgrund unserer Analysen zwischen fünf verschiedenen 
Leitideen (im Buch „Praxis der Aktivierung“ nennen wir sie „Leitparadigmen“), an denen 
sich das Handeln in Arbeitsintegrationsprogrammen ausrichten kann. Der aktivierenden Pra-
xis von Professionellen im Bereich der Arbeitsintegration kann die Leitidee a. der Rettung, b. 
der Disziplinierung, c. der Qualifizierung, d. der Verwertung e. der Rehabilitation zugrunde 
liegen:   

Auf der Vertikalen – in der Spalte ganz rechts – sehen Sie abgebildet, in welchen Punkten 
oder Dimensionen  sich diese Leitideen oder Leitparadigmen voneinander unterscheiden.  

 

 [Ausführliche Erörterung der einzelnen Leitparadigmen anhand der Tabelle] 

 

Schluss: Bei der konkreten Umsetzung der aktivierenden Sozialpolitik gibt es auf Seiten der 
Professionellen erhebliche Ausgestaltungsspielräume – und es hängt zu einem nicht unwe-
sentlichen Teil vom Handeln der Anbieter und der Professionellen ab, ob die freiwillige oder 
die unfreiwillige Teilnahme in einem Arbeitsintegrationsprogramm als eine Chance genutzt 
werden kann, oder ob sie für die Teilnehmenden zusätzlich entmutigend, disqualifizierend 
oder gar demoralisierend wirkt. 



Leitparadigmen des Handels in Schweizer Arbeitsintegrationsprogrammen  

 

 

 

 Rettungsparadigma Disziplinierung Qualifizierung Verwertung Rehabilitation 

(1) Annahmen über die 
Programmteilnehmenden 

Sie sind schutz- und rettungsbedürftig! Sie verhalten sich parasitär gegenüber dem 
Sozialstaat und sind deshalb disziplinierungsbe-
dürftig. 

Sie sind qualifizierungsbedürftig oder requalifi-
zierungsbedürftig, um auf dem Arbeitsmarkt 
Chancen zu haben.  

Es liegt bei ihnen (Rest-) Arbeitskraft 
brach, die es im Dienste der zuweisenden 
Stellen der Verwertung zuzuführen gilt.   

Es liegen bei ihnen Beeinträchtigungen 
vor, bei deren Überwindung sie der profes-
sionellen Unterstützung bedürfen.  

(2) Hauptsächliche Ziele 
der Programmzuweisung  

• Rettung vor Verwahrlosung und 
psychosoziale Stabilisierung durch 
das Bieten einer Tagesstruktur so-
wie durch Arbeitsinhalte mit Sinn-
stiftungspotential  

• Aufrechterhaltung des Kontakts zur 
Arbeitswelt 

• Wiederaufbau des Glaubens an die 
eigenen Fähigkeiten – falls not-
wendig.  

• Schutz vor Desintegration durch die 
Ermöglichung sozialer Kontakte 

• Reintegration in den ersten Ar-
beitsmarkt 

• Disziplinierende Sonderbehandlung und 
Umerziehung (basierend auf Vorschussmiss-
trauen) 

• Autoritäre Brechung des (unterstellten) 
Unwillens 

• Abschreckung durch öffentliche Zurschaustel-
lung (Gate-Keeping) 

• Konditionierendes Arbeitstraining  
• Verhaltenskontrolle über die arbeitsweltlichen 

Grenzen hinaus 
• Reintegration in den ersten Arbeitsmarkt 

• Vermittlung von Schlüsselqualifikationen 
(Pünktlichkeit, Einhaltung der Betriebsord-
nung, Gewissenhaftigkeit)  

• Vermittlung weiterführender Qualifikationen 
mit „Vorkurs“-Charakter, also ohne eigentli-
che Zertifizierung   

• Erhalt vorhandener Qualifikationen durch 
die Gewährung von Übungs- und Trainings-
räumen (z.B. Scheinfirmen, Arbeitstraining)  

• Reintegration in den ersten Arbeitsmarkt 
(Auffallend ist die sehr breite Fassung des 
Qualifikationen-Begriffs) 

• „arbeitsmarktnahe“ Beschäftigung  
• entschiedene Zurückweisung eines 

darüber hinausgehenden Auftrags 
•  „realitätsnahes“ Arbeitstraining  
• Stellvertretende Stellensuche – mitun-

ter hinter dem Rücken des Stellensu-
chenden  

• Erzielung wirtschaftlicher Erträge zum 
Nutzens der Zuweiser 

• Reintegration in den ersten Arbeits-
markt 

• Behutsame Wiederheranführung an die 
Anforderungen des Arbeitsmarktes – 
unter Berücksichtigung allfälliger Be-
einträchtigungen  

• Bestimmung von Beeinträchtigungs- 
und Ressourcenprofilen 

• „Cooling Out“ – sofern dies erforder-
lich erscheint (Abstimmung subjektiver 
Erwartungen an das objektiv Mögliche)  

• Überwindung  von Reintegration-
sängsten,  

• Unterstützung im Ämterverkehr 
• Arbeitsintegration  (adaptiert) 

(3) Kerninstrument zur 
Erreichung der Ziele 

Schaffung eines „erbaulichen“ Umfel-
des 

Repression und Bevormundung Qualifizierung, Training und Simulation Finanzielle Anreize (Stufensystem) und 
Infantilisierung 

Agogische und sozialpädagogische Beglei-
tung und Beratung 

(4) Angebotsstruktur auf 
der Ebene der Arbeitsinhal-
te 

Kleinserielle Fertigung von Alltags-
gebrauchsgütern unter Zeit- und 
Qualitätsdruck; Fertigung von Gütern, 
„auf die man stolz sein kann“. Mobile 
Teams (Räumung, Waldpflege, 
Reinigung)  

Vielfältige Arbeitsangebote im schwach qualifi-
zierten Bereich; Verpackung, Recycling, Räu-
mung, Reinigung, Pflege des öffentlichen Raums 
– u.a. im direkten Auftrag der zuweisenden 
Gemeinden usw.  

Arbeitsangebote, die auf den Erhalt oder den 
Aufbau von Qualifikationen tendenziell im 
niedrig qualifizierten Bereich ausgerichtet sind. 
Nähateliers, Brockenhäuser, Gastronomie. 
Übungsfirmen im kaufmännischen Bereich; 
Angebote im „Projektmanagement“-Bereich für 
formell besser Qualifizierte.   

Gewerblich-industrielle Fertigung und 
Recycling, gewerblich-industrielle 
Spezialaufträge; Dienstleistungen mit 
geringen Qualifikationsanforderungen 
(z.B. Plakatieren), Pflege des öffentlichen 
Raums 

Atelierarbeiten, Fertigung von Geschenk-
artikeln (Eigenprodukte), Erledigung von 
Verpackungsaufträgen, Bügelservice usw.  

(5) Typische Trägerorgani-
sationen  

(evangelikal) christliche Träger mit 
humanistischem Menschenbild 

Ländliche Gemeinden ohne professionelle 
Ressourcen  

Staatlich getragene (teilautonome) Stiftungen, 
Hilfswerke, private Stiftungen 

Privatrechtlich organisierte Firmen und 
Trägerschaften 

Hilfswerke, private Stiftungen 

(6) Mandatsverständnis (In 
wessen Dienst wird gehan-
delt?)  

Programmteilnehmende werden als 
Subjekte aufgefasst, die es in ihren 
Bestrebungen um die Verbesserungen 
ihrer Arbeitsmarktfähigkeit professio-
nell zu begleiten gilt – insbesondere 
mittels der Unterbreitung attraktiver 
Arbeitsangebote.  
Radikal klientenzentriertes Mandats-
verständnis  

Teilnehmende erscheinen als Objekte einer 
staatlich verfügten Sonderbehandlungsmassnah-
me, der sie sich passiv zu fügen haben. Es wird 
autoritär über sie verfügt.  
Radikal zuweiserzentriertes Mandatsverständnis: 
Selbstverständnis als verlängerter Arm der 
Zuweiser (RAV, IV, Sozialämter)   

Programmteilnehmende sind Träger eines 
bestimmten Profils an Qualifikationen. Dieses 
Profil soll arbeitsmarktkompatibler gemacht 
werden. Sie sind zugleich Subjekt und Objekt 
der entsprechenden Massnahmen.  
Wahrnehmung eines „doppelten Mandats“  

Beschäftigte sind Träger einer verwertba-
ren Restarbeitskraft. Der „Staat“ eignet 
sich diese zu Verwertungszwecken an, 
um einen Teil seiner finanziellen Auf-
wendungen zurückerstattet zu erhalten.  
(Beschäftige sind Objekte der Massnah-
me) Radikal zuweiserzentriertes Man-
datsverständnis 

Programmteilnehmende werden als Sub-
jekte aufgefasst, die es in ihren Bestrebun-
gen um die Wiedererlangung oder Verbes-
serung ihrer Arbeitsmarktfähigkeit sowie 
bei ihrer beruflichen Neuorientierung 
professionell zu unterstützen gilt. Klinisch 
klientenzentriertes Mandatsverständnis  

(7) Grundhaltung der 
Professionellen gegenüber 
den Programmteilnehmen-
den  

• Wertschätzende, helfende und 
unterstützende Grundhaltung  

• Hohes persönliches Engagement 
• Neigung zu einem gewissen Pater-

nalismus (oder Maternalismus)   

• Diffamierende, stigmatisierende und vorur-
teilsbehaftete Grundhaltung 

• Autoritäres Gebaren (Neigung zu Machtspie-
len und Machtmissbrauch  

• Misstrauen und Vorverurteilung  
• Hang zu automatischer Identifizierung  

• Emotional neutrale Haltung der leitungs-, 
führungs- oder schulungsverantwortlichen 
Person; Haltung „professioneller“ Distan-
ziertheit   

• chef- oder chefinnenlogische Grund-
haltung (dezidierte Markierung eines 
„unternehmerischen“ Führungsan-
spruchs) Managerialer Habitus    

• Tendenz zu infantilisierenden und 
pädagogisierenden Praktiken 

• heilsbringerisches Gebaren 

• Professionell wertschätzende Grundhal-
tung 

• Persönliches Engagement im Rahmen 
der beruflichen Rolle 

• Hang zum Spezialistentum  

(8) Theoretische und welt-
anschauliche Referenzen 

Christlicher Glauben humanistischer 
Prägung; diakonisches, sozialpädago-
gisches oder agogisches Fachwissen. 
Handwerkliches Fachwissen.  

Politische Doktrin der neuen Rechten; autoritäre 
Konzeption von Führung, schwarze Pädagogik 
(Repression und Zwang als „Motivationsinstru-
mente“)  

Ökonomische Humankapitaltheorie  Zeitgenössische Management- und 
Führungslehren.  
Psychologischer Behaviorismus und 
ökonomisches Anreiz-Denken.  

Sozialpädagogik und Testpsychologie 
(standardisierte Leistungs- und Persön-
lichkeitstest-Verfahren)  



(9) Diagnostische Grund-
ausrichtung 

Krisendiagnose: Die Person befindet 
sich als ganzer Mensch in einer Krise. 
Folglich hat die rettende Intervention 
den ganzen Menschen ins Blickfeld zu 
nehmen. Innere Blockaden, Frustrati-
onen, Gehemmtheiten oder Motivati-
onslosigkeit sollen durch attraktive 
Tätigkeiten überwunden werden.  

Defizitdiagnose: Die Person „will nicht“ arbeiten 
und ist an ihrer Situation selber schuld. Folglich 
muss Druck auf sie ausgeübt werden.  (Missach-
tung professioneller z.B. medizinischer Gutach-
ten – „Scheinzeugnisse“-Rhetorik)  

Defizitdiagnose: Der Person mangelt es an 
arbeitsmarktkompatiblen Qualifikationen oder 
an Arbeitsroutine.  
 

Leistungsmessung: Die Person leistet viel 
oder wenig. [Ausbleiben einer diagnosti-
schen Auseinandersetzung mit der 
Person des Gegenübers. Desinteresse an 
der Biographie und konkreten Lebensum-
ständen]  

Krisendiagnostik: Interesse an der ganzen 
Person und ihrer spezifischen Situation. 
Hang zu standardisierten „Abklärungen“ 
nach der Logik psychologischer Tests und 
Assessments („Materialprüfung“, die als 
missachtend erlebt werden kann.) 
 

(10) Gesellschaftsbild  Gesellschaft als Solidargemeinschaft: 
Sie hat dafür zu sorgen, dass auch die 
schwächeren Mitglieder auf Anerken-
nung stossen und ein Leben in Würde 
führen können.   

Gesellschaft als Anstalt: Jeder hat sich den 
Zwängen, Regeln und Normen, die in der Gesell-
schaft gelten,  zu fügen. Die „Gesellschaft“ 
(inklusive Wirtschaft) diktiert, was der oder die 
Einzelne zu tun hat. Gefordert ist konformes 
Verhalten.  
 

Gesellschaft als Konglomerat von Märkten: 
Die Wirtschaft gibt vor, in welche Richtungen 
sich die einzelne Person fit zu machen und fit 
zu halten hat, um sich ihren Platz in der Ar-
beitsweltwelt zu sichern.  
  

Gesellschaft als Gemeinwesen mit 
chronischer Finanzknappheit: Haushälte-
risch zu wirtschaften bedeutet, sämtliche 
verfügbaren Ressourcen einer Verwer-
tung zuzuführen.      

Gesellschaft als Risikogesellschaft: Die 
einzelne Person ist unmittelbar und direkt 
den Risiken der „enttraditionalisierten“ 
Gesellschaft ausgesetzt, beispielsweise den 
Risiken des Arbeitsmarktes. Im Krisenfall 
übernehmen Professionelle eine unterstüt-
zende Funktion.  

(11) Annahmen über die 
Ursachen von Arbeitslosig-
keit 

Arbeitslosigkeit hat primär strukturel-
le Ursachen. Sie kann durch gesund-
heitliche Beeinträchtigungen mit 
verursacht sein. Zusätzlich schwindet 
auf Seiten der Arbeitgeber ein Be-
wusstsein sozialer Verantwortung. 
[differenzierte Ursachenklärung von 
Fall zu Fall]  

Arbeitslosigkeit geht primär auf charakterliche 
Defizite wie Faulheit, Unwille,  fehlenden 
Leistungswillen auf Seiten der Betroffenen oder 
auf unzureichende Bemühungen bei der Arbeits-
suche  zurück. Bisweilen liegt ihr gar eine 
Missbrauchsintention zugrunde. [moralisierende 
Zuschreibung der Verantwortlichkeit an den 
Einzelnen] 

Der Wandel der Arbeitswelt (Automatisierung, 
Tertiarisierung, Globalisierung des Arbeits-
marktes usw.) hat zur Folge, dass Minderquali-
fiziere oder Personen mit unpassenden Qualifi-
kationsprofilen keine Stelle mehr finden.  
[ökonomisch-humankapitaltheoretische Argu-
mentation]   

Transaktionsproblem: Unzureichend 
qualifizierte oder teilgeschädigte Ar-
beitskraft lässt sich nur mittels eines  
Sonderaufwands einer Verwertung oder 
Restverwertung zuführen. Programme 
sind dazu da, diesen Aufwand zu erbrin-
gen. [technokratisch-ökonomistische 
Argumentation] 

Arbeitslosigkeit geht in vielen Fällen auf 
gesundheitliche Beeinträchtigungen oder 
auf ein altersbedingt gemindertes Leis-
tungsvermögen zurück.  [klinische Argu-
mentation] 

(12) Annahmen über die 
Wirkungen von Arbeitslo-
sigkeit – und Folgerungen 

Arbeitslosigkeit hat schier zwangsläu-
fig Dynamiken der Verwahrlosung 
sowie des Verlusts von Selbstachtung 
und gesellschaftlicher Anerkennung 
zur Folge, weil es sich bei der Arbeit 
in der Gegenwartsgesellschaft um die 
zentrale Sinnstiftungs- und Anerken-
nungsquelle handelt.  Diese Dynami-
ken gilt es zu durchbrechen.  

Arbeitslosigkeit ist zum Vorteil der Betroffenen: 
Sie beziehen Leistungen, ohne hierfür eine 
Gegenleistung in Form von Arbeit zu erbringen. 
Programme sollen abschreckend wirken.  

Arbeitslosigkeit bewirkt, dass vorhandene 
Qualifikationen veralten oder  verloren gehen. 
Programme mit Übungscharakter sollen dem 
entgegenwirken. Ausserdem sind Phasen der 
Arbeitslosigkeit als Phasen der Investition in 
das eigene Humankapital zu nutzen.    

Arbeitslosigkeit verursacht Kosten für 
die Allgemeinheit.  
Durch Sondermassnahmen zur Verwer-
tung der Restarbeitskraft lassen sich 
diese Kosten minimieren. 
Diese Massnahmen haben den Nebenef-
fekt, dass sie das Wohlbefinden des oder 
der Einzelnen verbessern, indem er oder 
sie eine „neue Chance“ bekommt.  

Der Verlust der Arbeit wirkt sich destabili-
sierend auf die psychische Integrität der 
Betroffenen aus. Arbeitslosigkeit verlangt 
ihnen ein Neuordnung der eigenen Biogra-
phie, eine arbeitsweltliche Neuorientierung 
oder gar die Erschliessung neuer Sinnquel-
len ab. Programme sollen Betroffene in 
dieser schwierigen Phase professionell 
unterstützen.  

(13) Organisationales 
Selbstverständnis  

• Rettungsanstalt  
• Gewerblicher Nischenproduzent im 

nicht-kommerziellen Bereich 

• Disziplinierungsagentur 
• Gate-Keeping-Agentur (Abschreckung) 

Zwangsarbeitsvermittlungsagentur 

• Schlüsselqualifizierungsagentur 
• Übungsfirma 
• Lehrwerkstatt  und Vorschulungseinrichtung  

• Bürgerarbeitsagentur 
• Sozialfirma (Modell Dock AG) 
•  Intensivstellenvermittler 
 

• Einrichtung zur beruflichen Rehabilita-
tion  

(14) Stärken und Chancen Stärkung der ganzen Person und ihrer 
Arbeitsmarktfähigkeit – insbesondere 
aufgrund sinnstiftender Arbeitsinhalte 

 Nicht diffamierende „neutrale“ Grundhaltung  „Arbeitsmarktnähe“ der Beschäftigungs-
angebote kann für eine bestimmte Grup-
pe von Beschäftigten hilfreich sein.  

Professionelle Kompetenzen im diagnosti-
schen, sozialpädagogischen oder berateri-
schen Bereich.  

(15) Schwächen und Gefah-
ren  

• Paternalismus, der Momente der 
Übergriffigkeit und der Infantilisie-
rung aufweisen kann. 

• Fokussierung auf Arbeit als unter-
stelltermassen einzige potentielle 
Sinnstiftungsquelle 

• Adressierung von Personen, die 
einer rettenden Hand gar nicht be-
dürfen resp. in der Lage sind, sich 
alternative Quellen der Sinnstiftung 
zu erschliessen.  

• Nicht-Freiwilligkeit der Teilnahme 

• Zusätzliche Entmutigung, Demotivation oder 
gar Demoralisierung innerhalb des repressiven 
und autoritären Umfelds. Schwächung statt 
Stärkung der Arbeitsmarktfähigkeit 

• Machtspiele, die niemanden weiterbringen; 
Verstärkung von Ohnmachtsgefühlen 

• Verletzung basaler Persönlichkeitsrechte 
durch öffentliche Anprangerung und Nicht-
Respektierung der Privatsphäre (rechtliches 
Grenzgängertum)  

• Geringe Nachhaltigkeit der durch „Abschre-
ckung“ allenfalls erzielten Reintegrationser-
folge   

• Falsches Versprechen der „Qualifizierung“ – 
Spielräume einer tatsächlichen Qualifizie-
rung sind aufgrund des Konkurrenzierungs-
verbots klein. 

• Demoralisierung aufgrund des „Scheincha-
rakters“ ausgeübter Tätigkeiten 

• Gefahr der Missachtung oder Nichtrespektie-
rung reicher und stolzer Biographien, wenn 
die Massnahme auf der Ebene der „Schlüs-
selqualifizierung“ ansetzt 

• Geringe Sensibilität für lebenspraktische 
Krisen (die mit Qualifikationsdefiziten we-
nig zu tun haben)  

• Nicht-Freiwilligkeit der Teilnahme  

• Institutionalisierung prekärer Beschäf-
tigung im Rahmen  nicht-freier Ver-
träge  

• Künstliche Aufrechterhaltung eines 
aussterbenden Arbeitsmarktsegments 
statt tatsächliche Qualifizierung  

• Verdecktes Kombilohnmodell statt 
offizielle Lohnsubventionierung im 
Rahmen freier Arbeitsverträge (falls 
politisch erwünscht)  

• Infantilisierung  
• Arbeit wird – ohne fundierte Ursa-

chenklärung – als Allheilmittel gegen 
lebenspraktische Krisen aufgefasst.  

• Diskrepanz zwischen hohen professio-
nellen Hilfeleistungskompetenzen und 
wenig herausforderungsreichen Arbeits-
inhalten 

• Standardisierte Testprozeduren und 
Leistungs-Checks können als missach-
tend erlebt werden.  

 

Tabellarische Übersicht nach: Peter Schallberger/Bettina Wyer (2010): Praxis der Aktivierung. Eine Untersuchung von Programmen zur vorübergehenden Beschäftigung, Konstanz: UVK. 
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